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Behagliches
Wohnen
unter dem
Ziegeldach

«Nur einmal in seiner langen Geschichte wurde die Alleinherrschaft des

Ziegeldaches - nach dem ersten Weltkrieg in der Periode der neuen Sachlich-

keit und des Betondaches - durch das Flachdach in Frage gestellt. Das Steil-
dach hat sich damals gleichsam vor dem flachen Dach verneigt, und als wert-
volle Neuerung wurden flachgeneigte Dächer mit Falzziegeln geboren. Die
Diskussion Steildach-Flachdach der damaligen Zeit ist verklungen. Das Zie-
geldach mit seiner schuppenartig, strukturell schönen Dachhaut, mit seiner

langen Bewährung und mit seiner einfachen Reparaturmöglichkeit, hat die

Probe gut bestanden.»

Dieses Urteil über das Ziegeldach stammt aus der Feder des erst kürzlich
verstorbenen ETH-Professors Dr. h. c. Hans Hofmann, der in Anlehnung
an ein Zitat über den Backstein sagte: «Wenn der Dachziegel heute erfunden

würde, so wäre er wohl die große Sensation des Baumarktes.»

Noch um die Mitte des 13. Jahr-
hunderts sollen - der Geschichts-

Schreibung folgend - die meisten
Häuser der damals rund 8000 Ein-
wohner zählenden Stadt Zürich aus

Holz gebaut und mit Schindeln oder

Stroh gedeckt- gewesen sein. Zwei

große Feuersbrünste, die 1280 dem

Niederdorf und 1313 dem Rennweg-

quartier schwer zusetzten, veranlaß-

ten den Rat von Zürich zu einer Ver-
Ordnung, wonach bei neuen Häusern

der unterste Stock aus Stein und das

Dach aus Ziegeln zu erstellen waren.
Es sollen aber zu damaliger Zeit in
der näheren Umgebung der Stadt

nur armselige Ziegelhütten bestan-

den haben, so daß ein stadteigener
Betrieb, dem «Meister Ziegler», ver-

pachtet, errichtet werden mußte, um

die neue Verordnung überhaupt
durchsetzen zu können. Das mag ver-
wundern, denn die ältesten uns be-

kannten Dachziegelformen reichen
bis in die griechische und römische

Kulturzeit zurück; selbst der älteste
bei uns verwendete Ziegel, der Biber-
schwanzziegel, war schon rund 200

Jahre vor den erwähnten Zürcher
Brandkatastrophen im Burgund be-

kannt.
Nicht die strukturelle Schönheit

des Ziegeldaches veranlaßte somit die
Ratsherren von Zürich, jene Verord-

nung zu erlassen, sondern die Feuer-
Sicherheit des gebrannten Tons. Seit-
her sind Jahrhunderte vergangen;
die Hausdächer der wachsenden

Stadt wurden mit Ziegeln gedeckt,
die zur Hauptsache aus dem Lehm

stammen, der in zum Teil mächtigen
Schichten am Fuße des Uetlibergs
liegt, dort, wo heute noch die Werke

Tiergarten und Gießhübel der Zür-
eher Ziegeleien jährlich viele Tau-
sende von Ziegeln und Backsteinen
herstellen. Wer Gelegenheit hat, von
erhöhter Warte aus auf unsere Stadt
und insbesondere auf das Dächer-

gewirr der Altstadt hinabzublicken,
der wird wohl weniger an die für die
seinerzeitige Verordnung ausschlag-
gebende Feuersicherheit des Dach-
ziegels denken ; er wird wohl viel
eher fasziniert sein von der maleri-
sehen Vielgestaltigkeit und der
Formschönheit, die dieser Anblick
vermittelt. Unwillkürlich denkt er an
das geborgene, behagliche Wohnen

unter einem Ziegeldach, das nicht
nur vor Feuerkatastrophen bewahrt,
sondern dank seiner vielfältigen
Eigenschaften den härtesten kli-
matischen Beanspruchungen, wie
Schnee, Regen, Wind, Hitze und

Kälte standhält. Und welche Haus-

frau hätte sich schon darüber be-

klagt, unter dem Steildach einen zur
Aufbewahrung der verschiedensten

Gegenstände immer hochwillkom-
menen Estrichraum vorzufinden, der

gleichzeitig ein wertvolles, isolieren-
des Luftkissen zwischen der Außen-

luft und den bewohnten Räumen bil-
det- Vorteile, auf die der Bewohner
des Flachdachhauses verzichten muß.

Der Fachmann wird dem Betrach-
ter zudem zu bedenken geben, daß

das heute meistverbreitete Falz-
Ziegeldach praktisch keinen Unter-
halt benötigt; allfällige Bewegungen
des Dachgebälks vermag die schup-

penartige Eindeckung mitzumachen,
während es bei einer starren Beda-

chung zu Spannungen und Rissen

kommen müßte.

So bietet denn das richtige, fach-
und sachgerecht gearbeitete, fest-
gefügte Ziegeldach über dem Kopf
Sicherheit und Geborgenheit.

Das Heme

Haben Sie schon beachtet, in
welcher Vielfalt unsere Ziegeldächer
eingedeckt sind? Wohl sind sämt-
liehe aus gebranntem Ton herge-
stellten Elemente, die zur Ein-
deckung von Dachflächen dienen, im
Sammelbegriff «Dachziegel» enthal-
ten. Aber dieser Begriff umfaßt eine

ganze Anzahl von Ziegelmodellen und
Spezialziegeln, Variationen, die zum
Teil technischen, zum Teil ästheti-
sehen Ursachen entspringen.

Bi&erscÄwawzzieffe/

Die ursprünglich von Hand hergestellten Ziegel aus
den Ziegelhütten vergangener Jahrhunderte verlangten
eine starke Dachneigung, um Schlagregen und Flug-
schnee aufzuhalten. Noch heute werden diese, jetzt
maschinell hergestellten «.BiberscTiwaMzziegel» (Abbil-
dung) mit einer minimalen Neigung von 35 ° einge-
deckt. Dank seiner verschiedenen Schnittmodelle und
Deckungsarten bietet der Biberschwanzziegel eine
Reichhaltigkeit an architektonischen Ausdrucksmitteln,
wie man sie bei keiner andern Ziegelart findet.

Die Mechanisierung der Ziegeleien hat in der
zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts zur Entwicklung
von Falzziegeln geführt, die - wie die Abbildungen
zeigen - ineinandergreifende Kopf- und Seitenfälze
aufweisen. Zu den Falzziegeln werden die Herzziegel,
die Flachziegel und die Muldenziegel gezählt, die sich
hauptsächlich in ihrer äußeren Form unterscheiden.
Im Gegensatz zu den Biberschwanzziegeln, die seit-
lieh aneinandergeschoben werden, sind die Falzziegel
sowohl seitlich wie auch oben und unten durch eine
meist doppelte Verfalzung ineinander verlegt, wo-
durch schon bei Dachneigungen von 25 ° bezüglich
Dichtheit jede Gewähr geboten wird.

Doch die Ziegelindustrie begnügte sich nicht mit dieser Errungenschaft.
Vor rund 25 Jahren gelang ihr die Herstellung eines weiterentwickelten Falz-
ziegelmodells, des sogenannten Pfannenziegels (Abbildung), der die seit-

Feifowtsicht eines P/annenziegeldaclies

liehe Abdichtung gegen Wasser und Flugschnee nochmals verbesserte. Mit
dem in den Zürcher Ziegeleien hergestellten«Ludowici-Pfannenziegel» lassen
sich Dächer bis zu einer Neigung von 15 °, am Sparren gemessen, eindecken.
Mit einer besonderen Unterdachkonstruktion läßt sich die Dachneigung
heute sogar auf 10° reduzieren, womit der Tendenz nach möglichst flach
geneigten Dächern auch von selten der Ziegelindustrie in weitem Maße ent-
gegengekommen wird. Die große Beliebtheit des Pfannendaches ist aber
nebén seinen technischen Vorzügen ebensosehr auf die gute Bildwirkung
zurückzuführen.

Wer sich die Mühe nimmt, verschiedene
Dächer eingehend zu betrachten, dem wird
auffallen, daß neben der Verschiedenheit
der hier aufgezeigten Ziegelmodelle zahl-
reiche Spezialziegel zur Verwendung ge-
langen: Ziegel, welche die Anschlüsse an
den First- und an den Gratlinien abdichten
und die Dächer an der Traufe und seitlieh
abschließen, ferner Ziegel, die der Entlüf-
tung (Dachgauben) oder dem Schneefang
(Höckerziegel) dienen.

Möge dieses kleine Ziegel-ABC auch Sie,
verehrter Leser, dazu anregen, Ihr Augen-
merk einmal ganz besonders dem Ziegeldach
zuzuwenden. Sie werden erstaunt sein ob
der Vielfalt und ob der Schönheit dieser seit
Jahrhunderten bewährten und doch fort-
schrittlichen Eindeckung unserer Häuser.

Firsiziegel

ScAnee/angziegel



leidenden Arbeitervororten mit ge-
ringer Steuerkraft ausging, das erste
Mal von Außersihl, das zweite Mal
von Affoltern und Seebach. Heute
gibt es meines Wissens im Limmat-
und im Glattal keine derart arme Ge-
meinden. Es ist daher auch nicht
wahrscheinlich, daß - namentlich
wenn der kantonale Finanzausgleich
im Bedarfsfalle verbessert wird - in
absehbarer Zeit von einigen der heu-
tigen Vororte aus finanzieller Not
die Eingemeindung gefordert werde.

Wir stehen vor der Tatsache, daß
das noch überbaubare Gebiet der vor
24 Jahren erweiterten Stadt immer
kleiner wird und daß eine größere
Anzahl von Nachbargemeinden am
See, im Limmattal und im Glattal
stark anwachsen und sich aus ehema-
ligen Landgemeinden zu eigentlichen
Vororten der Stadt, die selber bereits
420 000 Einwohner zählt, entwickeln
und mit der Stadt immer enger wirt-
schaftlich und kulturell verbunden
sein werden. Die Bevölkerung der 12

Glattalgemeinden, deren Vertreter
zur heutigen Versammlung eingela-
den worden sind, belief sich im Jahre
1900 auf 14 104 Einwohner und im
August 1955 auf 37 685 Einwohner;
sie ist also im Zeitraum von etwas
mehr als 50 Jahren von 100 auf 267
Prozent angewachsen. In der glei-
chen Zeit wuchs die Zahl der Einwoh-
ner des im Glattal befindlichen Stadt-
kreises 11 von 7738 auf 72 000, also
von 100 auf 774 Prozent. Die ganze
Agglomeration im Glattal, also die
12 Gemeinden und der Kreis 11 zu-
sammen, stieg von 23 403 Einwoh-
nern im Jahre 1900 auf 109 652 im
August 1955. Heute dürfte die Be-
völkerungszahl der zwölf Gemeinden
etwa 40 000 und diejenige des Krei-
ses 11 etwa 80 000 betragen, so daß
die ganze Agglomeration im Glattal
ziemlich genau soviel Einwohner
zählt wie die Stadt Zürich im Jahre
1894, ein Jahr nach der ersten Ein-
gemeindung.

Ks ist vorauszusehen, JaB, wie die
Liwimoftcdgemeindew, so aw.c/i die
12 Glattaigememdem in dem näch-
stem Jahren weiter amwacftsem wer-
dem, zumal der Bamgrmmd im der
Stadt immer rarer wmd immer tern-

rer wird. Man mwß deshalb damit
| reclimen, daß das Limmat- wmd das
j Glattal immert 50 bis 100 JaLrem
mit der Stadt zw eimer dichten
Agglomeration zwsammemwac/isem
werdem.

Soll diese Stadtregion für c "e darin
wohnende künftige Bevölkerung
ebenso gesund und schön sein, wie es
die jetzige Stadt für ihre Einwohner
ist, dann erwächst der heutigen Ge-
neration die wichtige Aufgabe, die
bauliche Entwicklung in Bahnen zu
lenken, die zu einem befriedigenden
Ziele führen.

Worin besteht diese Aufgabe? In
erster Linie ist es nötig, daß die be-
teiligten Gemeinden sich Rechen-
schaft zu geben suchen, wie die
Glattalregion ausgestaltet werden
sollte, damit die späteren Generatio-
nen darin unter gesunden und ange-
nehmen Verhältnissen arbeiten und
leben können. Das geschieht durch
die Aufstellung eines Regionalplanes,
der das künftige Straßen- und Bahn-
netz enthält und das Gebiet der Re-
gion in Zonen für das Wohnen, für

die Industrie sowie Grünzonen ein-
teilt. Zur Gewinnung eines solchen
Planes bedarf es heute meines Er-
achtens keines zeitraubenden Ideen-
Bebauungsplanwettbewerbes, wie ihn
die Stadt Zürich in den Jahren 1915
bis 1918 durchgeführt hat, denn
heute hat man dafür eine wertvolle
Grundlage in dem Gesamtplan, den
das kantonale Regionalplanungsbüro
gestützt auf § 8b des Baugesetzes
ausgearbeitet hat. Nach diesem Para-
graphen stellt der Regierungsrat im
Bedarfsfalle für das Gebiet verschie-
dener Gemeinden unter Fühlung-
nähme mit ihren Behörden einen Ge-
samtplan auf, «in welchem das Ver-
kehrsstraßennetz, die Grundlagen für
die Wasserversorgung und für die
Ableitung der Abwasser, die für öf-
fentliche Anlagen erforderlichen Ge-

biete, die Industriegebiete, die land-
und forstwirtschaftlich benützten
Gebiete und die Wohngebiete enthal-
ten sind.» So wertvoll auch der Ge-

samtplan ist, genügt er für sich al-
lein nicht. Denn für die Einwohner,
speziell für die Grundeigentümer,
hat er keine rechtliche Wirkung. Für
diese sind nur die von der Gemeinde-
Versammlung beschlossenen Bau- und
Niveaulinien, Quartierpläne und Bau-
Ordnungen verbindlich. Der Gesamt-
plan ist nur eine Art Richtplan, ein
Programm. Wenn das Baugesetz vor-
schreibt, daß die Gemeinden sich
dem Gesamtplan anzupassen haben,
so äußert sich dieser Zwang nur ne-
gativ in der Weise, daß der Regie-
rungsrat die Genehmigung eines Be-
bauungsplanes oder einer Bauord-
nung, die nicht gemäß Gesamtplan
auf die Nachbargemeinden Rück-
sieht nimmt, verweigert.

Vom Stawdpiiwfcf der politisch wert-
vollen lokaiewSeiösfVerwaltung ans
gesehen, ist es nicht erwnwsc/it,
daß der Regionalplan vom Kanton
aufgestellt nnd den Regional-
gemeinden vorgeschrieben wird,
sondern es soll die Region selber
ihn schaffen nnd verwirklichen,
Organisatorisch ließen sich die re-
gionalplanlichen Aufgaben am
einfachsten lösen, wenn sich alle
beteiligten Gemeinden zn einer
einzigen großen Gemeinde - nnd
das wäre die territorial stark
vergrößerte Stadt Zürich - zn-
sammenschiießen würden.

Das will aber mit Recht niemand.
Denn würde die Stadt auf das ganze
Limmattal und Glattal ausgedehnt,
so würde bei einer solchen Zentrali-
sation mit ihrer unvermeidlichen
Bürokratie die wertvolle lokale
Selbstverwaltung vernichtet. In der
Ablehnung dieses Weges ist man so
einig, daß sich weitere Worte er-
übrigen.

Es braucht einen Zweckverbarsd

Irgendwie bedarf es aber einer
Stelle, die sich die Wahrnehmung
der Interessen der Region zur Auf-
gäbe gemacht hat. Denn wenn jede
einzelne Gemeinde bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplan und Bau-
Ordnung den Bedürfnissen der Re-
gion nur dann Rechnung trägt,
wenn sie mit ihren eigenen Interes-
sen im Einklang stehen, so besteht
keine Gewähr dafür, daß die Snmme
dieser Bebauungspläne einer idealen
oder auch nur annehmbaren bau-
liehen Ausgestaltung der Region

entspreche. Eine solche Stelle würde
erreicht, wenn die Gemeinden der
Region einen Zweckverband im
Sinne von Paragraph 47 des Ge-
meindegesetzes ins Leben rufen
würden. Dieser Paragraph 47 lau-
tet: «Wenn besondere Verhältnisse
es als wünschenswert erscheinen
lassen, können sich Gemeinden mit
Bewilligung des Regierungsrates
miteinander zu Zweckverbänden
verbinden, um einzelne Zweige der
Gemeindeverwaltung gemeinschaft-
lieh zu besorgen.»

Das wäre eine föderalistische Or-
ganisation, bei der alle Gemeinden
selbständig blieben, aber einen ganz
bestimmten Teil ihrer Aufgaben, wie
zum Beispiel die Schaffung und den
Unterhalt von Grünanlagen, oder
die Klärung und Ableitung von Ab-
wasser, oder den

Bau und Betrieb eines Spitals

an den Zweckverband abtreten wür-
den, der für dieste Aufgabe an die.
Stelle der beteiligten Gemeinden
träte und die Rechte und Pflichten
einer Gemeinde hätte. Auch diese
Lösung kann heute nicht in Frage
kommen. Im Volk isf die Erkenntnis
von der Notwendigkeit der Regio-
nalplanung noch nicht so tief ver-
apkert, daß erwartet' werden könnte,
die Stimmberechtigten würden in
den Gemeindeversammlungen und in
der Abstimmung in der Stadt der
Bildung eines Zweckverbandes zu-
stimmen. Dies um so weniger, als
der instinktive Verdacht, der Zweck-
verband sei nur als Vorstufe zu
einer Eingemeindung aufzufassen,
ja er werde zu diesem Zweck von
irgendeiner Seite hinterlistig ange-
strebt, nicht leicht beseitigt werden
könnte. Es besteht | übrigens heute
auch noch keine Klarheit darüber,
welche' Aufgabe dem Zweckverband
zu übertragen wäre.

Ich möchte Ihnerii aus all diesen
Erwägungen angelegentlich, empfeh-
len, einen solchen Zweckverein zu
gründen und ihm beizutreten.

1,
Das Arbeitsprogramm

Die ' Verkehrsprobleme
_ liegen so

offen zutage und die Bevölkerung
leidet immer mehr unter dem Rück-
stand in ihrer Lösung, daß nicht zu

.befürchten ist, sij tyürden nicht ge-
hüg'end gewürdigt. Anders steht es
mit dem Grüwfläjjkewpro&lem. Über
seine Bedeutung bestehen heute noch
vielfach ungenügende Vorstellungen,
unci; weil es sich dabei weniger um
Sorge für momentane, sondern für
künftige Bedürfnisse handelt, be-
steht die Gefahr, daß man ihm zu
geringe Bedeutung beimißt und zu
wenig rasch handelt. Unter Grün-
flächen verstehe ich in diesem Zu-
sammenhang nicht nur Grünzonen,
sondern auch Landwirtschaftszonen
im Sinne der zürcherischen Bauord-
nungen, nicht aber bloße Landreser-
vationen für künftige Schulhaus-
und Verwaltungsbauten.

Großstadtregion Zürich

Die Großstadtregion Zürich würde
nicht genügend ansprechend sein,
wenn nur die bewaldeten Höhenzüge
als Grünflächen verbleiben wür-
den, die Ueberbauung im Limmat-
und Glattal dagegen zu einem nur

mit spärlichem Grün dotierten un-
terbrochenen Häusermeer führen
würde. Damit die beiden Regionen
gesutid, schön und wohnlich sind,
muß die Ueberbauung möglichst ge-
lockert und mit kräftigem Grün
durchsetzt werden. Es empfiehlt sich
dabei auch nach allgemeiner An-
sieht, die einzelnen Gemeinden durch
möglichst breite Grünbänder (söge-
nannte cordons sanitaires) vonein-
ander zu trennen, damit sie im
Gelände immer als besondere Ein-
heiten erkennbar sind. So wird er-
reicht, daß das Häusermeer in Teile
zerlegt wird und gewissermaßen wie
in Grün eingebettet in Erscheinung
tritt. Dieses Ideal, das auch im Aus-
land angestrebt wird, auch nur an-
nähernd zu erreichen, ist außeror-
dentlich schwer. Ich spreche da aus
Erfahrung. Wir haben nämlich in
der heutigen Stadt solche Grün-
streifen zwischen der früheren
Stadt und den im Jahre 1934 einge-
meindeten Vororten schaffen wollen,

-damit auch die ehemaligen Vorort-,
gemeinden äußerlich im Stadtbild in
Erinnerung bleiben. Wegen der vie-
len Hindernisse ist aber das schließ-
lieh Erreichte recht bescheiden aus-
gefallen. Gescheitert ist diese Ab-
sieht zum großen Teil auch im Kreis
11, wo die früheren vier Gemeinden
nur dürftig oder gar nicht durch
Grünbänder voneinander getrennt
sind. Je größer aber die Aggloméra-
tion wird, desto notwendiger wird
die Durchsetzung mit reichlichem
Grün. Es ist daher dringlich, daß
wenigstens zwischen dem Kreis 11
und ' den Nachbargemeinden und
zwischen den letzteren unter sich
Freistreifen gesichert werden. Man
darf damit nicht zuwarten, bis die
Grünflächen in Gesetz und Bauord-
nungen sicher verankert sind. Man
muß sich vielmehr ohne Verzug Re-
chenschaft darüber geben, welche
Grünflächen geschaffen werden soll-
ten und auf dem praktisch einzig
möglichen Weg des freihändigen
Kaufes die betreffenden Grund-
stücke in den Besitz der Gemeinden
bringen.

Die Liegewsc/ia/fewuerwaifwng der
Stadt Zürich, hat in dew jüngsten
Jahren durch Landhän/e an der
Peripherie der Stadt nnd in den
Nachbargemeinden wertvolle Vor-
arbeit geleistet.

Liegt ein Trennungsstreifen zwi-
sehen zwei Gemeinden ausschließ-
lieh im Gebiete der einen Gemeinde,
so sollte die andere Gemeinde auf
dem Wege gütlicher Verständigung
die Last des Landkaufes mittragen
helfen, eventuell die finanzkräftige
Stadt auch dann, wenn sie nicht eine
der beiden Gemeinden ist, zumal der
Landkauf im Interesse der ganzen
Großstadtregion liegt. Natürlich sol-
len die Grünflächen auch

in den Bauordnungen rechtlich
verankert werden.

Die Ansicht ist irrig, daß das als
Grünstreifen bestimmte Areal als
solches besonders schön und des Hei-
matschutzes würdig sein müsse. Die
Grünstreifen sind nämlich ein
städtebaulich und hygienisch not-
wendiger Bestandteil eines Orts- und
eines Regionalplanes. Auch wenn sie
aus normalen Wiesen und Aeckern be-
stehen, tragen sie übrigens zur
Schönheit der Region bei. Die Grün-

flächen können für Sport- und Spiel-
plätze, Familiengärten, Friedhöfe
und öffentliche Anlagen in Anspruch
genommen oder rein bäuerlich be-
worben werden, sollte aber auf alle
Fälle möglichst mit Bäumen «do-
tiert» werden. Nötig ist auch, daß
die im Gebiete der Region befind-
liehen

Wäldchen rasch gekan/t werden,

um sie allmählich in Parks, die als
Grünoasen wirken, verwandeln zu
können. In meinen Augen ist ange-
sichts der rasch fortschreitenden
Ueberbauung des Regionalgebietes
die Vorsorge für die Dauargrünflä-
chen überaus dringlich, weshalb ich
Ihnen diese Aufgabe besonders warm
ans Herz legen möchte.

Sum Hochhausfimmel

Ich finde, es wäre gut, wenn die
Planungsgruppe Glattal bald eine
Aussprache hierüber veranstalten
würde, damit man sich Rechenschaft
geben könne, ob und wo und unter
welchen Bedingungen Hochhäuser
ausnahmsweise bewilligt werden
könnten. Denn sonst besteht die Ge-
fahr einer chaotischen Erstellung
von Hochhäusern im Regionsgebiet,
die diesem in ästhetischer Hinsicht
schaden würden. Es herrscht näm-
lieh heute in manchen Kreisen ein
förmlicher Hochhaus/immeL Daß die
Architekten besondere Anhänger des
Hochhauses sind, kann man begrei-
fen, da das Hochhaus ihrem künst-
lerischen Gestaltungswillen mehr
Spielraum gewährt als das Gegen-
teil des kleinen Einfamilienhauses.
Aber es tat mir im Herzen weh, als
ich las, daß Architekt Dr. Armin
Meili verächtlich von der Pest des
Einfamilienhäuschens gesprochen
habe. Denn vom kulturellen Ge-
sichtspunkt aus gesehen, ist das Ein-
familienhaus mit Gärtchen für Fa-
milien mit Kindern immer noch das
Ideal und das Hochhaus das Gegen-
teil desselben. Kann man unter dem
Druck der Verhältnisse das Ideal
nicht verwirklichen, so sollte man
sich doch - ich habe dabei immer
Familien mit Kindern im Auge -
nicht zu weit davon entfernen. Ich
habe letzte Woche die Pläne für ein
fünfzehnstöckiges Hochhaus mit je
vier Wohnungen auf jeder Etage ge-|
sehen, das zurzeit vor den Behörden
liegt. Mich dauern nur die kleinen
Kinder, die im dreizehnten und vier-
zehnten Stockwerk wohnen, und die
von der Mutter wenig zum Spielen
im Freien hinausgelassen werden,
weil sie sie in Seh- und Hörnähe
haben will.

Kine gewisse Zurückkaltwng ge-
genüber Wohnhochhäusern ist
meines Krachtens geboten.

Die viel verbreitete Meinung, durch
die Erstellung von Hochhäusern
werde es weniger nötig, landwirt-
schaftlich beworbenes Land als Bau-
land in Anspruch zu nehmen, ist
deshalb irrtümlich, weil man bei den
Hochhäusern aus Rücksicht auf die
Nachbarliegenschaften sehr große
Gebäudeabstände vorschreiben muß,
so daß es beinahe aufs gleiche her-
auskommt, ob man die Wohnungen
vertikal aufeinander beigt, oder ho-
rizontal nebeneinander legt. Aber
ich will mich hierüber nicht weiter
äußern, sondern nur zur Vorsicht
mahnen.
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